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Das Guttiterbuch. Die aufgeschlagene Seite zeigt die Engelweihe in einer
[lustration aus dem frithen 16. Jahrhundert. (Klosterarchiv Einsiedeln,
AWD.11)



Der Streit um Klostervogtei und Engelweihablass

Ziircher Prokuratoren des Klosters Einsiedeln vor Kaiser, Papst und Konzil

Stefan Kwasnitza

Am 6. April 1434 trat der Biirgermeister von Ziirich, Rudolf Stiissi, im Basler Johanniter-
haus vor Kaiser Sigismund. Der Auftritt Stiissis war der letzte einer Reihe vergeblicher
Versuche, mit ziircherisch-eidgendssischem Einfluss eine Ubernahme der Klostervogtei
Einsiedeln durch Schwyz zu verhindern. Der Ubertragung der Vogtei iiber die Abtei war
ein langer Streit vorausgegangen, in dessen Verlauf Sigismund erst den Schwyzern, dann
dem Einsiedler Abt einander widersprechende Privilegien ausgestellt hatte. Rudolf Stiissi
vermochte den Kaiser in Basel nicht umzustimmen; Schwyz sollte fiir liber dreieinhalb
Jahrhunderte Schirmherr des Klosters bleiben. An anderer Stelle und weitaus erfolg-
reicher hatten ein Jahr zuvor Gesandtschaften mit Ziircher Beteiligung die Echtheit der
sogenannten Einsiedler Engelweihbulle verteidigt. Jene Bulle, ausgestellt 964 von Papst
Leo VIII., versprach allen Einsiedeln-Pilgern einen vollstindigen Ablass und bildete die
schriftliche Grundlage der Wallfahrt.'

In den Konflikten um die Klostervogtei und die Engelweihurkunde unterstiitzten
Ziircher Prokuratoren die Sache des Klosters massgeblich vor Kaiser, Papst und Konzil.
Gleichzeitig fiihrten diese Auseinandersetzungen in den 1430er-Jahren in der Abtei zu
einer bis dahin nicht gekannten Abschreibetétigkeit. Trotz der gerade im 15. Jahrhundert
rasch anwachsenden schriftlichen Uberlieferung sind die seit dem 10. Jahrhundert orga-
nisch gewachsenen Bestdnde des Klosterarchivs Einsiedeln noch wenig untersucht. Dieser
Missstand erklirt sich einerseits durch die lange Zeit schwierigen Forschungsbedingungen
vor Ort, andererseits durch das bescheidene Interesse der Mediévistik fiir das Archivwesen
monastischer Urkundenaussteller und -empfinger.”

Die Vernachlissigung klosterlicher Archive lésst sich im Gebiet der heutigen Schweiz
auch an den Besonderheiten der dlteren Schweizergeschichte festmachen, deren Fragestel-
lungen lange auf die eidgendssischen Biinde und die Genese der 13-Ortigen Eidgenos-
senschaft eingeengt waren und die benachbarten geistlichen Herrschaften geflissentlich
ignorierten. Die traditionelle Historiografie war stark von den Perspektiven einer frithen
eidgendssischen beziehungsweise Griindungsgeschichte bestimmt und interessierte sich
kaum fiir die tatsdchlichen Herrschaftsverhiltnisse vor Ort. Vielmehr wurden Konflikte
innereidgendssischer Eliten um das Adelskloster Einsiedeln als Nebenschauplatz eines
Ablosungsprozesses von Habsburg verstanden. Mit den Forschungen der letzten Jahre zu
Fragen der Schriftlichkeit kiimmert sich die Geschichtswissenschaft inzwischen intensiver
um geistliche Institutionen und deren Umgang mit Dokumenten.* Vor diesem Hintergrund
sollen die Verhiltnisse in Einsiedeln im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen
in den 1430er-Jahren ausfiihrlicher untersucht werden.
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Das Kloster Einsiedeln als dkonomischer Faktor fiir Ziirich

Seit dem 13. Jahrhundert finden sich regelmissig «Ziircher» Adlige als Konventualen im
Kloster Einsiedeln. Burkard von Bonstetten beispielsweise amtete 1244 als Dekan.* Mit
dem 13. Jahrhundert setzen Stiftungen von Biirgern der Stadt Ziirich an Einsiedeln ein. So
vergabte Johannes Biberlin dem Stift 1298 eine Handschrift,” Heinrich Letzgo von Ziirich,
genannt Watmann, stiftete 1353 mehrere Wiesen und Acker in Meilen,® und 1362 schenkte
Magister Ulrich von Vink, Kantor am Grossmiinster, aus Reue fiir eine unrechtmissige
Bereicherung sein Haus in Ziirich.” Im 14. Jahrhundert werden die Belege fiir die Vergabe
von Einsiedler Lehen an Ziircher Biirger zahlreicher. So verkaufte das Kloster Konrad Wirth
von Ziirich ein Grundstiick in Winterberg fiir 121 Goldgulden.® Biirgermeister Rudolf Brun
besass mehrere Einsiedler Giiter in Hongg als Lehen; der Abt verlieh ihm zusitzlich einen
Garten im Ziircher Niederdorf.® Uber Stiftungen und Lehnsbeziehungen hinaus geriet der
rasch zunehmende Pilgerstrom aus weiter entfernten Gegenden nach Einsiedeln zu einem
wichtigen 6konomischen Faktor fiir die Stadt Ziirich. Waren Wallfahrer in der Region
lange vor allem durchreisende Rompilger, wurden ab dem 14. Jahrhundert Pilgerrouten
von Ziirich aus iiber den See Richtung Pfiffikon immer wichtiger."

Das erste Zeugnis eines Bittgangs nach Einsiedeln iiberhaupt ist der 1337 ausgestellte
Geleitbrief der Ritter Hug und Swigger, der Tumben von Neuburg, fiir Pilger aus Vorarlberg,
mit dem sie den Wallfahrern «auf dem selbigen Weg Fride ihr Leib und ihr Gut ohne all
Geverde» zusicherten.!" Von da an hiufen sich Berichte zum Bussgang: 1345 ertranken
zahlreiche Pilger bei Schiffsungliicken auf dem Ziirichsee, fiinf Jahre spiter wurden 79
Wallfahrer aus Basel und Strassburg in Ziirich kurzzeitig als Geiseln festgehalten, nach-
dem im Elsass Ziircher Kaufleute ausgeraubt worden waren. 1370 finden sich in Liibecker
Testamenten Anordnungen zur Pilgerfahrt nach Einsiedeln. Auch aus Koln, Flandern oder
dem Gebiet des heutigen Ungarn strémten die Gldubigen herbei. 1380 wurde gemiiss einer
Basler Chronik die «grosste Einsidelfart, die nie ward», unternommen. ">

Zu Beginn des 15. Jahrhunderts begann Ziirich den Pilgertransport iiber den See auf
die Zunft der Schiffsleute zu beschrinken. In der Limmatstadt miissen sich regelmiissig
tumultartige Szenen an den Anlegeplitzen der grossen Frachtkihne nach Widenswil und
Richterswil abgespielt haben, weshalb um 1400 das gegenseitige Abwerben der Pilger durch
konkurrenzierende Schiffsleute eingeschrinkt wurde: «Wir, der burgermeister und beid raet
syen einhelklich liber einkomen, als untz her vil gebresten ufgestanden ist, als die schifliit in
der statt und ouch die bi dem sew einander hert gehept hant, dz si einander die bilgerin usser
dien schiffen zugen und liiffen fiir die tor und von iren schiffen und louden die liit jeklicher
in sin schif. Und dz haben wir versetzt, also welcher bilgeri oder ander liit fueren wil, der
sol in sinem schiff stan und da bi beliben und dien liiten rueffen, ob er wil, und sol niendert
hin anders gan noch louffen, dar umb dz er die liit jcht ander zuo im ziich.»"?

Nach der Schlacht bei Dittwil von 1351 verpflichtete sich die Stadt Ziirich zu einer
jeweils am Pfingstmontag stattfindenden jihrlichen Wallfahrt nach Einsiedeln. Den Pil-
gerzug begleiteten Priester und Knechte, die das Kreuz und Fahnen voraustrugen, wie aus
den Ziircher Séackelmeisterrechnungen fiir das Jahr 1397 hervorgeht. Am 11. September
wurde im Stift jeweils das Fest der Ziircher Stadtheiligen Felix und Regula gefeiert.'* In
derselben Woche fand ebenfalls das Hauptfest der Einsiedler Engelweihe statt, das immer
nur dann begangen wurde, wenn der 14. September auf einen Sonntag fiel.
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In der ersten Hiélfte des 15. Jahrhunderts etablierte sich Einsiedeln als bevorzugter
Wallfahrtsort fiir Krisenzeiten. Als 1439 die Pest in Basel wiitete, fiihrten Wallfahrtspro-
zessionen nicht nur nach Todtmoos im Schwarzwald, sondern auch nach Einsiedeln. Die
rasch zunehmende Zahl der Pilger bedingte die Anpassung der Verkehrsinfrastruktur.
Immer haufiger werden in den Quellen eigentliche Pilgerstrassen genannt, an denen
Wirtshduser die Durchreisenden verkostigten.'> 1426 verboten Biirgermeister und Rat
von Ziirich das aktive Buhlen der Gaststitten um Pilger in den stddtischen Gassen.'® Der
Zustrom nach Einsiedeln war gegen Mitte des 15. Jahrhunderts so betrichtlich, dass im
Alten Ziirichkrieg in Schindellegi Pilgermassen mit feindlichen Truppen verwechselt
wurden.'” Die Pilgerzahlen erreichten an der Engelweihfeier 1466 einen Hohepunkt, als
mehrere 10’000 Pilgerzeichen verkauft wurden.'® Infolge dieses Aufschwungs wurde
Einsiedeln fiir die Eidgenossenschaft als Landesheiligtum besonders wichtig; die Orte
ordneten meist jihrliche Bittgéinge zur Marienkapelle an."” Eine zentrale Rolle nahm dabei
lange die Limmatstadt ein.

Die Klostervogtei als Ziircher Prestigeobjekt

Abgesehen von personlichen und wirtschaftlichen Beziehungen machte Ziirich seinen An-
spruch auf eine Sonderstellung im Adelskloster mit der stéindig aktualisierten Aufnahme der
Abtei ins Ziircher Burgrecht geltend. Einerseits wurde dabei ein Schutzbiindnis erneuert,
gleichzeitig erhielt die Stadt den Einfluss auf ihr «Hauskloster» aufrecht. Das Kloster war
Legitimationsinstanz; so liessen sich die Ziircher 1394 Abschriften dreier Freiheitsbriefe
vom Einsiedler Abt beglaubigen. Umgekehrt wandte sich das Kloster gerade fiir die Ver-
mittlung in Streitfdllen im Lauf des Spitmittelalters vermehrt an die Ziircher Nobilitét.
1427 brachte der Abt vermeintliche Eingriffe der Stadt Zug in Einsiedler Rechte vor ein
Schiedsgericht, das unter dem Vorsitz des Ziircher Altbiirgermeisters Heinrich Meiss
zugunsten der Benediktiner entschied.?® Auch den Streit mit den Herren von Hinwil um
die Vogtei iiber den Kelnhof von Kempten zog der Abt von Einsiedeln an Biirgermeister
und Rat von Ziirich weiter, nachdem ein Schiedsgericht unter dem Schultheissen von
Rapperswil noch gegen das Kloster entschieden hatte.?!

Das Ringen um die Klostervogtei

Im 15. Jahrhundert traten immer ausgeprigter die Vogteirechte iiber das Kloster in den
Vordergrund; Ziirich und Schwyz standen sich in dieser Frage bald unverséhnlich gegeniiber.
Beide Orte erlebten zwischen 1400 und 1433 gerade auf Kosten der Herrschaft Osterreich
eine rasche territoriale Expansion, was unter anderem das Ergebnis einer aussergewohnlichen
reichspolitischen Konstellation war und mit der Person Konig Sigismunds zusammenhing.?
Die osterreichische Schwiche in den Vorderen Landen und den Freibrief Sigismunds zur
Eroberung habsburgischer Besitzungen nutzten die Eidgenossen nach 1415 geschickt zu
einer «offensiven Territorial- und Landrechtspolitik» aus.”? Die Moglichkeiten territori-
aler Herrschaftsausdehnung waren fiir die Orte jedoch nicht unbegrenzt; bald stiessen sie
auf ihre ebenfalls expandierenden eidgendssischen Nachbarn. Ins Visier gerieten nicht
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zuletzt Klosterherrschaften, die sich bisher an Habsburg orientiert hatten und als lokale
Herrschaftstriger plotzlich unter Druck gerieten. Das Reichskloster Einsiedeln sah sich
als Prestigeobjekt deshalb den Begehrlichkeiten von Ziirich und Schwyz ausgesetzt, deren
Rivalitit um den Vorrang spiter zum Alten Ziirichkrieg fiihren sollte.

Seit 1283 waren die Habsburger Inhaber der weltlichen Schirm- und Schutzherrschaft
tiber das Kloster Einsiedeln. Die Schwyzer hingegen, deren Herrschaftsgebiet unmittelbar
an den Kernbesitz des Klosters grenzte, standen mit Einsiedeln verschiedentlich im Streit
um Nutzungsrechte und Weideflichen, in dessen Verlauf das Kloster gar iiberfallen und
Monche entfiihrt wurden. 1415 gelang es Schwyz schliesslich, von Konig Sigismund
die hohe Gerichtsbarkeit in angrenzenden Gebieten zu erhalten; zur Abrundung fehlte
einzig die Vogtei iiber das Kloster selbst, die vorldufig bei Habsburg blieb — aber nicht
mehr lange. Der Schwyzer Landammann Ital Reding nahm nédmlich 1424 den Weg ins
heutige Budapest auf sich, um von Sigismund die Verleihung der Klostervogtei sowie
die hohe Gerichtsbarkeit {iber dessen Leute und Gut als Reichslehen zu erbitten. Diesem
Waunsch entsprach der Konig zum Dank fiir die im Kampf gegen Herzog Friedrich IV.
von Osterreich geleisteten Dienste — zweifellos floss dabei auch eine grossere Summe
Geld an Sigismund.

Die Schwyzer erwarben das Privileg der Vogtei tiber das Kloster kurz vor der Aussoh-
nung zwischen Sigismund und Friedrich IV. im Vertrag von Hornstein vom 17. Februar
1425. Dieses Abkommen bildete die Rechtsgrundlage fiir die Restitution dsterreichischer
Herrschaftsrechte in den Vorderen Landen; bisherige Friedensvertrige wurden fiir nichtig
erklart und die Verpflichtungen Friedrichs aufgehoben.* Sigismund stellte dem Habsburger
40 Mandate aus, mit denen jener die eidgenossischen Erwerbungen der Jahre 1415-1424
zuriickfordern konnte — mit dem Resultat, dass angesichts der politischen Situation die
Frage der Klostervogtei vorliufig offenblieb.?

1430 schliesslich ging das Kloster Einsiedeln gegen die Verleihung der Vogtei an die
Schwyzer vor. Als Konig Sigismund in Uberlingen weilte, protestierte ein Prokurator des
Klosters unter Vermittlung des Fiirsten von Braunschweig, des Grafen Hans von Lupfen
und Kaspars von Klingenberg gegen die Verleihung.”” Zwar iibertrug der Kénig am 13. De-
zember dem Bevollmichtigten des Abts die Regalien und bestétigte ihm am folgenden Tag
alle Rechte und Freiheiten des Stifts, insbesondere auch die Briefe, die Karl IV. Einsiedeln
ausgestellt hatte. Auf das Gesuch wegen der Vogtei ging der Konig aber nicht ein.?

Nur drei Wochen spiter, am 9. Januar 1431, wiederholte Abt Burkard von Krenkingen-
Weissenburg seine Bitte in einem Brief, den er iiber seinen Diener dem Konig iibergeben
liess.? Darin protestierte der Einsiedler Abt unter Berufung auf die Reichsunmittelbarkeit
des Klosters gegen die Vogteiverleihung an die Schwyzer. Er wies den Konig darauf hin,
dass im Register der koniglichen Kanzlei vermutlich etwas Falsches notiert worden sei:
«[...] mit euwer maiestit briefen als das in euwer canzly register villicht registeriret stat
[...] das aber von alter har nie gewesen ist wan dass datz vorgesagt gottshus ze den Ain-
sidellen an alles mittel zu euwen kunglichen gnaden und dem Heiligen Romischen Rich
und niendert anderswahin gehort hat.»*° Monate spéter entsprach Sigismund dem Begehren
des Einsiedler Abts, nahm am 22. Oktober 1431 die Verleihung der Klostervogtei zuriick
und erklirte das Privileg der Schwyzer von 1424 fiir kraftlos.

Schwyz nahm diese Entwicklung aber nicht passiv hin, sondern unternahm vielmehr
neue Schritte, ging im Vergleich zu 1424 jedoch deutlich geschickter vor. Da Sigismund
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Die goldene Bulle Sigismunds von 1434 fiir Einsiedeln. (Klosterarchiv Einsiedeln, A.XI.9)

nur Rechte verleihen konnte, iiber die er von Reichs wegen verfiigte, legten die Schwy-
zer als Abschrift eine differenziertere Umschreibung der Vogteirechte vor. Den Wortlaut
entnahmen sie einem Schriftstiick der Habsburger, das vermutlich 1415 bei der Eroberung
des vorderdsterreichischen Archivs in Baden erbeutet worden war.’' Anfang Dezember
1433, als Sigismund auf dem Weg von der Kronung in Rom in Basel Halt machte, suchten
Boten der Schwyzer den Herrscher auf. Am 11. Dezember iibertrug der Kaiser die Kloster-
vogtei endgiiltig den Schwyzern. Diese liessen sich die Rechte mit einer goldenen Bulle
besiegeln und brachten damit die Bedeutung des kaiserlichen Briefes und den Sieg iiber
den Einsiedler Abt auch symbolisch zum Ausdruck.

Im April 1434 versuchte der Abt die Ubernahme der Vogtei durch Schwyz in Klein-
Basel personlich riickgiingig zu machen. Er wurde aber nicht zum Kaiser vorgelassen und
konnte lediglich im Haus zum «Hinteren Baume» vor dem kaiserlichen Notar Leonard
Valk von Offenburg seinen Protest zu Protokoll geben. Um sich wenigstens seine ver-
bliebenen Rechte garantieren zu lassen, bat er den Ziircher Biirgermeister Rudolf Stiissi
um Einflussnahme, da der Zugang zur kaiserlichen Kanzlei schwierig blieb — allerdings
erfolglos. Stiissi traf zwar, wie eingangs geschildert, den Kaiser, ohne jedoch eine Modi-
fizierung der neuen Schirmverhiltnisse erwirken zu konnen.

Die Vorginge in Basel machen den politischen Charakter der Privilegienerteilung
deutlich, zeigen aber auch die Schwierigkeiten der kaiserlichen Kanzlei, die wachsende
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Flut von Gesuchen und Wiinschen bewiiltigen zu konnen. Von einer Uberlastung der
Kanzlei Sigismunds berichteten Anfang Oktober 1433 etwa Strassburger Gesandte, die
lange auf Privilegienbestitigungen warten mussten: Es herrsche eine «grosse unmu(o)sse
in der canzli».*? Rund 20 Tage spiter verlangten diese Gesandten nach Wein, wohl um die
Kanzlei gnéddig zu stimmen. Im dritten Schreiben von Anfang November schliesslich waren
sie des Wartens iiberdriissig und klagten, «wir werent gerne heim».** Wenig spiter, nach
einem Monat Wartezeit, erfolgte endlich die Bestitigung der Strassburger Privilegien. Die
eidgendssischen Orte hingegen wurden privilegierter behandelt, ihre Geschiifte schneller
erledigt, da Sigismund sie fiir einen Krieg gegen Mailand gewinnen wollte. Nachdem sie in
Rom neun Bestédtigungsurkunden, darunter zwei goldene Bullen, erhalten hatten, in denen
Osterreichische Vorbehalte getilgt worden waren, erklirten sich die Ziircher tatséchlich zu
Hilfeleistungen gegen Mailand bereit. Auch andere eidgendssische Stiddte und Linderorte
nutzten den erleichterten Zugang zur kaiserlichen Kanzlei fiir eine systematische Privile-
gienerwerbspolitik aus — die Interessen lagen durchaus auf beiden Seiten.

Der Engelweihstreit

War der Streit um die Vogtei fiir Einsiedeln ein klarer Misserfolg, so verlief eine andere
Auseinandersetzung erfreulicher. Anfang 1432 wandte sich Abt Burkard fiir die bevor-
stehende Engelweihfeier an den Kardinallegaten und Vorsitzenden des Basler Konzils,
Julianius Cesarini, der ihm am 26. August die Erlaubnis erteilte, fiir das Beichthéren der
Pilger Priester zu bestellen, die von allen Vergehen absolvieren durften. Seine eigenen
Rechte in Gefahr sehend, legte daraufhin der Bischof von Konstanz sowohl beim Konzil
von Basel als auch beim Papst Beschwerde gegen die Einsiedler Praxis ein, Pilgern Ab-
solution von den bischoflichen Reservatfillen erteilen zu konnen.

Abt Burkard reagierte unverziiglich und setzte mit seinem Kapitel am 26. Dezember
1432 Prokuratoren ein. Stiftskaplan Nikolaus Stetzing, Pfarrer Reinhard Stahler von der
Ufenau, Heinrich Menger, Doktor der Rechte, und Magister Nikolaus Vollrat sollten in
Rom eine Bestitigung der verliehenen Ablisse erwirken.** Die Einsiedler Prokuratoren
legten dem Papst eine Abschrift der umstrittenen Engelweihbulle vor, mit dem Hinweis,
das Original sei verbrannt. Da von einem Klosterbrand zwischen 1382 und 1433 nichts
bekannt ist, liegt der Schluss nahe, dass die Prokuratoren eher die Entdeckung einer Fil-
schung verhindern wollten. Die fiir die Wallfahrt massgebliche Stelle in der Engelweih-
bulle, die fiir den Kirchenbesuch in Einsiedeln den generellen Ablass erlaubt, ist ndamlich
ein Nachtrag und stammt friithestens aus dem 14. Jahrhundert.” In der Urkunde wurde
dieser Ablass zudem nicht etwa auf das Fest der Kirchweihe beziehungsweise Engelweihe
beschrinkt, wie damals iiblich, sondern er durfte allgemein gewihrt werden: «[...] cunctos
praedictum locum confessos et contritos devote visitantes a culpa et a poena reddimus
absolutos.»* Demnach erhielten alle frommen Besucher des genannten Ortes Einsiedeln,
die ihre Siinden bekannten und bereuten, von der Kirche vollkommenen Ablass von
Schuld und Strafe. Der entscheidende Makel der Engelweihbulle lag in der Plazierung
der Ablassverkiindigung, denn im Formular folgt die Inserierung der oben zitierten Stelle
erst nach der Schlussformel, also an einer unmoglichen Stelle, die nur schon optisch zu
Zweifeln Anlass gab.
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Im Mirz 1433 bestitigte Papst Eugen IV. der Einsiedler Delegation zwar die nur
in einer Abschrift vorgelegte Engelweihbulle, beauftragte aber zwei Monate spiter die
Bischofe von Chur und Cervia, den von Leo VIII erteilten Ablass und die dazugehorige
Urkunde genauer zu untersuchen.’” Im entsprechenden Brief an die beiden Bischofe hilt
der Papst ausdriicklich fest, dass ihm die von Einsiedeln nach Rom gesandten Prokuratoren
des Klosters berichtet hitten, das Original besagter Ablassbulle sei durch Feuer zerstort
worden und liege nur noch als Transsumpt vor.*

Wiihrend Papst Eugen 1V. die Einsiedler Ablassurkunde bestitigte, wurde die Engel-
weihbulle am Konzil von Basel von Anfang an kritischer beurteilt und schliesslich sogar
fiir ungiiltig erklart.** Diese Einsicht blieb in der ersten Hilfte des 15. Jahrhunderts kei-
neswegs nur auf das Konzil begrenzt, wie eine Bemerkung des westfilischen Chronisten
Gobelinus Person zeigt.* In seinem 1418 vollendeten «Cosmodronius», einem bedeutenden
Geschichtswerk des 15. Jahrhunderts, bezeichnet Person die Einsiedler Engelweihe als
Félschung mit dem Hinweis, in der entsprechenden Urkunde sei fiir den verliehenen Ablass
keine Giiltigkeitsdauer in Form einer begrenzten Anzahl von Tagen festgelegt, wie dies
sonst in den pépstlichen Bullen tiblich sei.*!

Schliesslich wurde Abt Burkard im Sommer 1433 in der Angelegenheit der Engel-
weihbulle vor das Basler Konzil zitiert. Seit 1432 liess der Abt sich dort regelmissig
durch Gesandtschaften der eidgendssischen Orte und besonders Ziirichs vertreten, die als
Schutzmichte des Konzils politischen Druck zugunsten des Klosters ausiiben sollten. Am
28. Mai 1433 sah sich der Einsiedler Abt gendtigt, zwei Prokuratoren unter Ziircher Be-
teiligung zur Verteidigung des Engelweihablasses am Konzil in Basel zu bestimmen.*?

Infolge der Abdankung des Bischofs von Konstanz ging 1434 die iiberaus heikle Un-
tersuchung zugunsten des Klosters aus. Uber weitere Untersuchungen der Echtheit der
Engelweihbulle ist nichts bekannt. Vielmehr verldngerte 1451 Papst Nikolaus V. auf Bitte
Herzog Albrechts von Osterreich die Vollmachten des Klosters um 15 Jahre. Und 1464
erlaubte Papst Pius II. die Spendung der heiligen Sakramente fiir ewige Zeiten. Einsiedeln
war damit — nicht zuletzt dank der Hilfe eidgendssischer Gesandter — die Verteidigung
der Engelweihbulle gelungen.

Das Burkardenbuch als Argumentarium

Eine zentrale Rolle bei der Geltendmachung tatséchlicher und vermeintlicher Rechte
spielten Schriftstiicke. Die Zweifel an der Echtheit der Engelweihbulle und die Privile-
gientiitigkeit Sigismunds fiihrten zu einer bis dahin nicht gekannten Abschreibtitigkeit
im Kloster. Im Wissen um die Bedeutung der schriftlichen Grundlage von Herrschaft
entstanden in Einsiedeln Giiterverzeichnisse, mit denen Anspriiche auf umstrittenen klos-
terlichen Besitz gesichert werden sollten.** Gleichzeitig wurde ein Kopialbuch angelegt,
das sogenannte Burkardenbuch. Dieses umfasst eine Urkundenauswabhl, die geeignet war,
jene Vergangenheit zu konstruieren, mit der sich in den Konflikten um die Klostervogtei
und den Engelweihablass klosterliche Anspriiche durchsetzen liessen. Tatsdchlich nutzten
die Einsiedler Prokuratoren dieses Kopialbuch, wobei das Kloster nach den ersten Erfah-
rungen mit Kaiser, Papst und Konzil das fiir Vogteistreit und Engelweihablass relevante
Schriftgut erweiterte. Neue Dokumente wurden besorgt, Abschriften bestehender Urkunden
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Mit Schafsleder iiberzogener Einbanddeckel
des Burkardenbuchs mit Messingbuckeln.
Diese Metallbeschlige sollten den Einband,
der im 15. Jahrhundert liegend aufbewahrt
wurde, vor Abniitzung schiitzen. (Kloster-
archiv Einsiedeln, A.11.2)

mit anderen Texten verkniipft, reorganisiert und in neuen medialen Formen aufbereitet. Im
Zentrum dieser Reorganisation stand das nach Abt Burkard von Krenkingen-Weissenburg
benannte Kartular — eine sorgfiltig abgefasste, stattliche Handschrift.* Dank der Bestim-
mung von drei verschiedenen Wasserzeichen sowie der Analyse der im Burkardenbuch
enthaltenen Urkunden lisst sich seine Abfassung in die 1430er-Jahre datieren. Wihrend
der Schriftraum dieses Kartulars Kopfregesten und Vollabschriften der Urkunden sowie
originalgetreu abgebildete Herrschermonogramme und Rekognitionszeichen aufweist,
befinden sich an den Ridndern Schlagworte und Foliozahlen. Auf der ersten und letzten
Seite des Burkardenbuchs sind Spuren abgefallener Siegel vorhanden.* Und an den
Seitenrindern des Kopialbuchs finden sich Eintrige der Hand Reinhard Stahlers, der im
Auftrag des Abts in Uberlingen vom Konig eine Bestiitigung der Regalien erwirkte.

Als rechte Hand des Abts tauchte Stahler auf allen fiir das Kloster wichtigen Schauplitzen
auf — vor Papst Eugen IV., vor Kaiser Sigismund und vor dem Konzil. 1430 reiste er im
Auftrag des Abts ins konigliche Heerlager nach Uberlingen. In der entsprechenden Urkunde
Sigismunds wird Stahler ausdriicklich als Bevollmichtigter Abt Burkards genannt.*® Am
26. Dezember 1432 gehorte der Leutpriester der Ufenau zu jenen fiinf Prokuratoren, die
der Einsiedler Abt im Schloss Pfiffikon fiir den Gang zur pipstlichen Kurie bestimmte.*’
Kaum aus Rom zuriickgekehrt, verteidigte Stahler am Konzil von Basel die Einsiedler
Ablasspraxis gegen den Bischof von Konstanz. Als Abt Burkard 1434 in Kleinbasel
seinen Protest gegen die Ubertragung der Vogtei an die Schwyzer zu Protokoll gab, war
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Riicken einer ottonischen Urkunde mit Dorsualnotizen aus sechs Epochen:

1) 10./11. Jahrhundert, 2) 14. Jahrhundert, 3) und 4) 15. Jahrhundert, 5) 17. Jahrhundert
6) 19. Jahrhundert. (Klosterarchiv Einsiedeln, A.Al.3)

Stahler als einer jener fiinf Zeugen anwesend, die am 19. Mérz vor dem kaiserlichen Notar
Leonhard Valk erschienen.*® Reinhard Stahler amtete 1437 als Dekan des Landkapitels
Ziirich, das 43 Pfarreien umfasste. Vor 1438 hatte Stahler vom Einsiedler Abt die Pfarrei
Meilen erhalten, die er aber durch einen Vikar betreuen liess.

Vermerke von Stahlers Hand finden sich nicht nur an den Seitenriindern im Burkarden-
buch, sondern auch auf dem Riicken der ins Kopialbuch kopierten Originalurkunden. Die
Verkniipfung des Burkardenbuchs mit den Originalurkunden in den Archivkisten wurde
von Stahler mithilfe einer zweigliedrigen Signatur systematisch vollzogen, deren Analyse
Hinweise auf eine Neuorganisation des Klosterarchivs in den 1430er-Jahren liefert: Wihrend
im ilteren Signaturensystem die Amter des Klosters im Gegenuhrzeigersinn von Siiden
nach Norden alphabetisch geordnet waren, wurde diese Ordnung durch Stahler aufgeho-
ben, indem er die Gliederung der Urkundenabschriften auf die Ordnung der Originale im
Archiv tibertrug. Auf der Grundlage der Abfolge der Urkunden im Burkardenbuch wurden
Amtsbuchstaben verteilt und mit gleichen Signaturen versehen, sodass Schriftstiicke leicht
aufgefunden werden konnten.

Die Nutzung des Kopialbuchs durch Stahler lédsst die darin enthaltene Urkundenaus-
wahl in einem besonderen Licht erscheinen. Gegliedert in thematische Dossiers, ist die
Auswahl der Urkunden nicht zuletzt von der Argumentationsstrategie des Klosters in den
Konflikten um den Engelweihablass und die Klostervogtei bestimmt. Gut moglich, dass
die im Kopialbuch mit Sorgfalt gezeichneten Herrschermonogramme und Rekognitions-
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zeichen der Authentifizierung der Abschriften dienten. Fiir die Ziircher Prokuratoren lag
im Burkardenbuch auf jeden Fall eine in Urkunden iiberlieferte Auswahl von Ereignissen
bereit, die jene Vergangenheit zu konstruieren half, mit der sich in den 1430er-Jahren
klosterliche Anspriiche vor Kaiser, Papst und Konzil durchsetzen liessen. So war das
Burkardenbuch eine Art Klostergeschichte in Urkunden, geeignet fiir auswiirtige Gesandte
und geschrieben fiir den internen wie den externen Gebrauch.

Die Ziircher Prokuratoren verloren zwar den Streit um die Klostervogtei, konnten aber
den (nicht nur vom Konstanzer Bischof bezweifelten) Einsiedler Ablass — Grundlage der
Wallfahrt und der Strahlkraft Einsiedelns — verteidigen. Damit hatte Ziirich entscheidenden
Anteil an der Festigung des Benediktinerklosters als Heiligtum der sich ausbildenden Eid-
genossenschaft. Mit der Ubertragung der Klostervogtei an die Schwyzer wurde Einsiedeln
allerdings langfristig dem Einfluss der Stadt Ziirich entzogen. Dieser Umstand sollte sich
aber im Riickblick fiir das Uberleben des Benediktinerklosters in der Reformationszeit
als entscheidender Vorteil herausstellen.

Anmerkungen

| Odilo Ringholz: Wallfahrtsgeschichte Unserer Lieben Frau von Einsiedeln, Freiburg 1896, 332.

2 Dies zeigt auch ein Blick in das immer noch massgebliche Standardwerk der Urkundenlehre von Harry
Bresslau, in dessen erstem Band zwar zwolf Seiten dem piipstlichen und 18 Seiten dem friinkischen,
normannischen und koniglich-kaiserlichen Archivwesen gewidmet sind, withrend von den Archiven der
Kirchen und Kl&ster nur auf knapp drei Seiten die Rede ist. Harry Bresslau: Handbuch der Urkundenlehre
fiir Deutschland und Italien, Bd. 1, 2. Aufl., Leipzig 1912 (Nachdruck Berlin 1968/69), 149-184.

3 Allgemein: Elke Goez: Pragmatische Schriftlichkeit und Archivpflege der Zisterzienser. Ordenszen-
tralismus und regionale Vielfalt, namentlich in Franken und Altbayern 1098—1525 (Vita Regularis 17),
Miinster 2003; Martin Schoebel: Archiv und Besitz der Abtei St. Viktor in Paris (Pariser Historische
Studien 31), Bonn 1991. Grundsitzlich zur Schriftlichkeitsforschung: Roger Sablonier: Verschriftlichung
und Herrschaftspraxis. Urbarielles Schriftgut im spétmittelalterlichen Gebrauch, in: Pragmatische Di-
mensionen mittelalterlicher Schriftkultur (Akten des Internationalen Kolloquiums 26.-29. Mai 1999),
hg. von Christel Meier et al., Miinchen 2002, 91-120; Ders., Schriftlichkeit, Adelsbesitz und adliges
Handeln im 13. Jahrhundert, in: Nobilitas. Funktion und Reprisentation des Adels in Alteuropa, hg. von
Otto Gerhard Oexle, Werner Paravicini (Veréffentlichungen des Max-Planck-Instituts fiir Geschichte
133), Gottingen 1997, 67-100; Ders., Innerschweizer Gesellschaft im 14. Jahrhundert. Sozialstruktur und
Wirtschaft, in: Innerschweiz und friihe Eidgenossenschaft, Bd. 2: Gesellschaft — Alltag — Geschichtsbild,
hg. vom Historischen Verein der Fiinf Orte, Olten 1990, 11-233; Thomas Hildbrand: Herrschaft, Schrift
und Gedichtnis. Das Kloster Allerheiligen und sein Umgang mit Wissen in Wirtschaft, Recht und Ar-
chiv (11.—=16. Jahrhundert), Ziirich 1996; Philip Robinson: Die Fiirstabtei St. Gallen und ihr Territorium
1463-1529. Eine Studie zur Entwicklung territorialer Staatlichkeit, St. Gallen 1995; Christa K&ppel:
Von der Abtissin zu den gniidigen Herrren. Untersuchung zu Wirtschaft und Verwaltung der Fraumiins-
terabtei und des spiteren Fraumiinsteramtes in Ziirich zwischen 1418 und 1549 unter der besonderen
Beriicksichtigung der Rechnungsbiicher, Ziirich 1991.

4 Rudolf Henggeler: Geschichte des Klosters Einsiedeln (Typoskript), Einsiedeln o. J., 208.

Stiftsbibliothek Einsiedeln, Codex 357. Die Schenkung ist auf der letzten Seite der Handschrift festge-

halten.

6 Klosterarchiv Einsiedeln (KAE), Urkunde P.AA.3.

7 KAE, Urkunde K.C.2.

8 KAE, Urkunde P.H.3, Urkunde Q.Z.13.

9 KAE, Urkunde K.O.3, Urkunde K.C.3.

wn

88



10

11

13

14

15
16

17

18
19

20
21
22

23
24
25

26
27

28
29
30
31
32

33
34
35
36

37
38

39
40

Zum Beispiel bei den in Sarmenstorf aufbewahrten Uberresten angeblich auf der Durchreise ermordeter,
angelsichsischer Pilger. Henggeler (wie Anm. 4), 226.

Urkunde vom 18. August 1337, abgedruckt in: Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft, Abt. I: Urkunden, hg. von der Allgemeinen Geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz,
bearbeitet von Traugott Schiess, Bruno Meyer, Elisabeth Schudel und Emil Usteri, Bd. 3, Hilfte 1: Von
Anfang 1333 bis Ende 1353, Aarau 1964, Nr. 183.

Basler Chroniken, Bd. V: Die grosseren Basler Annalen 1238-1416, hg. von August Bernoulli, Leipzig
1895, 34.

Zitiert nach: Die Ziircher Stadtbiicher des XIV. und XV. Jahrhunderts, hg. von Heinrich Zeller-Werdmiiller,
Bd. I, Leipzig 1899, 335 f.

Es fehlt in Einsiedeln das Fest Karls des Grossen, das sich in Ziirich und in seinem Einflussgebiet fin-
det.

Henggeler (wie Anm. 4), 230-257.

«[...] dz ein jeklicher wirt oder sin knecht ald jungfrouw by sinem hus oder under siner tiir wol stan, und
da mit bilgrinen oder den gesten reden und die zuo im ziechen mag.» Zitiert nach: Zeller-Werdmiiller
(wie Anm. 13), 374; 19. Juni 1426.

«[...] Um mittentag da sturmpt man ze Einsidlen und kam ein geschrey, es wiir ein huffen volks fiir die
Schindellegi ingezogen und brannten und wuostent Einsidelen und ward ein wild geloff. Da man die
sachen erfuor, da waren es niderldndisch bilgri mit langen stiben gesin und was niitzit.» Zitiert nach:
Die Chronik des Hans Friind, Landschreiber zu Schwyz, hg. von Christian Immanuel Kind, Chur 1875,
58.

Ringholz (wie Anm. 1), 161.

Christian Sieber: Adelskloster, Wallfahrtsort, Gerichtshof, Landesheiligtum. Einsiedeln und die Alte
Eidgenossenschaft, in: Mitteilungen des Historischen Vereins des Kantons Schwyz 88 (1996), 41-51,
hier 46.

KAE, Urkunde A.H.6.

KAE, Urkunde N.P.3.

Heidi Schuler-Alder: Reichsprivilegien und Reichsdienste der eidgenossischen Orte unter Konig Sigmund
1410-1437, Bern 1985, 171.

Sieber (wie Anm. 19), 42.

Ebd.

Die Urkunden Kaiser Sigmunds (1410-1437), verzeichnet von Wilhelm Altmann (Regesta Imperii RI
XI), Innsbruck 1896 (Nachdruck 1968), Bd. 2, Nr. 6158.

RI XI, Nr. 6202-6234, 6236-6241, v. a. Nr. 6221 und 6231.

Brief Abt Burkards an Konig Sigismund vom 9. Januar 1431, in: Documenta Archivii Einsidlensis (DAE),
Einsiedeln 1665-1681, Litt. J, Nr. 11.

KAE, Urkunden A.ML5 und A.BI.16; DAE, Litt. H, Nr. 5, und Litt. G, Nr. 41.

DAE, Litt. J, Nr. 11.

KAE, Burkardenbuch, A.IL.1, 167.

Schuler-Alder (wie Anm. 22), 170.

Sabine Wefers: Das politische System Kaiser Sigmunds (Veroffentlichungen des Instituts fiir Europiische
Geschichte Mainz, 138: Abt. Universalgeschichte), Stuttgart 1989, 205, Anm. 6.

Ebd.

DAE, Litt. A, Nr. 6.

KAE, A A.l.

KAE, A.A.1; Nikolaus Paulus: Geschichte des Ablasses im Mittelalter, Bd. 3, Paderborn 1922-1923
(Nachdruck Darmstadt 2000), 326.

KAE, A.B.I.

«Verum quoniam originales litterae dicti praedecessoris ignis incendio olim, ut asserunt, combustae
fuerunt.» KAE, A.B.3.

Zitiert nach Paulus (wie Anm. 36), 327, Anm. 1.

Gobelinus Person: Cosmodromium, Francofurti 1599, 207, zitiert nach Paulus (wie Anm. 36), 327,
Anm. 1.

89



90

41
42

43
44
45
46
47
48

Ebd.

Unter anderen Heinrich Annenstetter, Propst von Ziirich, und wiederum Reinhard Stahler von der Ufenau.
KAE, Urkunde A.B.2.

Zum Beispiel das Urbar von 1433, KAE, A.GL.4.

KAE, A.IL.1 und A.IL.2.

KAE, A.IL. 1, Vorsatzblatt und 167.

KAE, Urkunde A.ML.5.

KAE, Urkunde A.B 4.

KAE, Urkunde A.XI.7.



	Der Streit um Klostervogtei und Engelweihablass : Zürcher Prokuratoren des Klosters Einsiedeln vor Kaiser, Papst und Konzil

